
Inhalt.----------- Seite

Einleitung.............................................................................................................................I.DieWort ................................ . 7

A. Assoziation des Wortzeichens mit einer Bedeutungsvorstellung.

1. Allgemeines.2. Unmittelbare und mittelbare Assoziation.

3. Notwendigkeit der Rechtfertigung der Verwendung einer mittel

 baren Assoziation.4. Stellvertretung neuer Worte durch bekannte ähnliche Worte.

5. Verweisungen können durch Systemänderung und Wiederholung

 vermieden werden.

(i. Ebenso Fiktionen.
7. Vom Rechtsverständnis überhaupt ausgeschlossene Menschen.

8. Eine Voraussetzung der Volkstümlichkeit.

B. Verhältnis zwischen Bedeutungsvorstellung und Begriff..........................12

C. Verschiedenheit der Wortzeichen......................................................................1(l

1. Allgemeines.
2. Gleiche Wortzeichen assoziieren sich mit verschiedenen Vor

 stellungen. (I D.)
3. Das Gesetz führt dies absichtlich herbei, weil die Armut der

 Sprache dazu zwingt.
4. Es tut dies mit oder ohne genügende Verwendung anderer Wort

 zeichen.
5. Das Gesetz wählt zur Bezeichnung der gleichen Vorstellung ver

 schiedene Zeichen aus ästhetischen Gründen.
(i. Die gleiche Vorstellung wird hierdurch nur schwer erweckt.

7. Lehren.

D. Verschiedenheit der Vorstellenden  ............................................................*'

1. Allgemeines.
2. Die gebräuchlichen Worte erwecken die meist übereinstimmenden

 Vorstellungen.
3. Der Inhalt (das Recht) verlangt Verwendung wenig gebräuchlicher

 Worte.
4. Diese werden durch Worte mit inhaltsärmeren oder inhaltsreicheren

Vorstellungen korrigiert. Die Definition als logisches Gebdde ist
kein gesetzestechnisches Mittel.


